
Im Jahr 2017 erhaltene Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und Werbezuwendungen 
 
Ressort: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
 

1 2 3 4 5 6 

Organisationseinheit 
(Referat oder nach-
geordnete Behörde) 

Name des Gebers Geldleistung/  Bezeich-
nung der Sach- oder 
Dienstleistung 

S= Sponsoring 
SP= Spende 

Sch= Schenkung 
W= Werbezuwen- 

dung 

Wert    €     Hinweis zur Verwendung 

LBZH Osnabrück Musik- und Kunstschule 
der Stadt Osnabrück 

Einsatz einer Musikpäda-
gogin  

S 2.041.67 € Musikalisches Orientierungsangebot für Schü-
ler/-innen der  1. und 2 . Klassen im Umfang 
von zwei Unterrichtsstunden wöchentlich im 
Schuljahr 2016/2017 („Musikwerkstatt“) 
Zeitraum: 01.01. bis 31.07.2017 

 
Hinweise: 
    

− Veröffentlicht werden Sponsoringleistungen (Nr. 8.1 Antikorruptionsrichtlinie), Werbezuwendungen (Nr. 8.2 Antikorruptionsrichtlinie), 
Spenden und mäzenatische Schenkungen (Nr. 8.3 Antikorruptionsrichtlinie) mit einem Wert ab 1.000 Euro. 

− Bei juristischen Personen ist es ausreichend, wenn zum Namen oder der Bezeichnung der Institution die Ortsangabe in der Spalte 2 an-
gegeben wird. 


